
W\!i  DlJih!l.  U

Ir $lal1ll. ilJli!!I!I wo. :S  f ti!I!I  r 1'36 N!\imti!l!l r JiJ

i
,
n

,
i,
;,

3 . 3J hr alllll\!l

1 SafilerUIICI deI' IOs'rlner II's'ad' VOll ArchiteId Halls frank, KiblviII"
cl
n
,.
cl

,
n

"
cl
,.
"

'"
"
'.

,h
1"
:s

Der Marktplatz gibt mit seinen Häusern <,ws der friderizianischen Zeit ein einheifliches Bifd; nur ein
Eckhaus mit seinen drei ObergeschossE-:" und sein<!rn /lachen Dach stört den gufen Gesamteindruck

(14 Aufnahmen: Hans Frank, Küstrin)

,;

Küstrin, die alte Fes ungsstadf, hat stark unfer der Ueberbauung
Ihrer Altstadt zu leiden, Schon 1537 bis 1543 wurde durch Markgraf
Hans von Küstrin die Stad! mit Erdwällen befestigt und in den Jahren
1553 bis 1555 wurden die Backsteiomduern ge-zogen. Der öslliche
Teil der Altstadt mif dem Marklplatz hai schon vor der Zeit der Be
festigung bestanden; den wes/lichen Teil, ausschlie !ich Kirche und
SchJory, legte Markgraf Hans erst an, Hier wurden n3ch der Chronik
die herrschali!ichen Gebäude errichte!. Bis zum Jahre 1547 hatte der
Marktplatz nur ein Viertel der heu/.igen Grö e, doch durch die dama

lige Sanierung erhielt er  eine jelzige Ausdehnung. 1562 waren in
der Fe jung noch 25 Gärten vorhanden; durch die rasche Au!wärls
entwiddung der Stadt nahm die Zahl der Freiflächen aber sehnefJ ab,
so da  man 1636 nur noch sechs Gärten zahJle.

Ein schwerer Schicksalsschlag war für Küstrin am 15. August 1758
die ,Beschie ung durch die Russen, Was nicht zerschc>5sen wurde,
brannle nieder, Von der Stadt blieben nur drei Häuser ofme Schaden.
Friedrich der Grof)e sorgte selbst für den Wiederaufbau. Trotz der
gro en Not Preu ens machte der König viel Geld flüssig; vor allen
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,h Blick in die Kielzer Slra e. Im Vordergrund das 5tra enbiJd, wIe es

unter der straffen Leitung Friedrichs des Gro en trotz Kriegs- und Noi
zeit geschaffen wurde und im Hintergrund ein AusschniH, wie eine
Zeit des Ueberflusses das Stadtbild verschandelt hai. Die durchgehende
Tr2uflinie ist im Hintergrund durch 'Aufstockung zerrissen

Das früher einheilliche Slrai}enbild isl durch die verschiedenen Auf
stockungen voJJständig zerstör!. !n dieser Slra e ist die Sanierung der
AUstadl ge:1au so nötig, wie auf den engen Höfen, Hier hilft nur ein
rücksichtsloser Abbruch, was Unverstand und Gro mannssucht an Ha 
Ikhkei! gebaut haben

,
'9
.n



Ba..k....st als A..s<llu..<k ..nserer ""Ihn

Treppenflur einer ländlichen Volksschule. Dip1.-lng. Architekf H. Reftig.
Pasing vor München. - Wandbild G. Graijmann, München. 
Brunnen und Windrose: Bildhauer Müller-Kamphausen, München

Giflertörcl1en. Architekt DipL-lng. W. Bäumer, Vaihingen a. E.

Doppel-Türe in Fichte Natur. Architekt DipL-lng, W, Bäumer

Si.e soll die künstlerische Form, den Schmuck nicht als eine unzeit
gemäije, überwundene Gefühlsschwäche, sondern als einen organischen
Teil des Bauwerkes, als Ausdruck des menschlichen Gestaltungsfriebes
schlechthin erkennen.

Wenn wir das heute wieder klar erkennen, dann müssen wir uns
rückblickend die wesenfllch anders geartete Enfwicklung in der Nach
kriegszeit vor Augen haHen, die in einer U e b erb e ton u n 9 cl e r
re i n te ch n i s ch e n Fun k t ion e n 'unler dem Schlagwort nMo
derne SachlichkeW die künstlerische Formung der Einzelheiten am
Bau nicht nur vernachlässigte, sondern bewuijt unterdrückte. Sachlich
und modern ist nicht der, der einer Entwicklung vorzugreifen versucht,
um bestenfalls als originell zu gelten; sachlich und modern ist der,
der die F 0 r der u n gen der G e 9 _B n war t erkennt und ihnen
in ihrem Geist Gestalt 'und Ausdruck 'verleiht. Inwieweit fremdrassige
Einflüsse diese gelühlsmä ige Entdeutschung alles künstlerischen Ge
sial/ens damals be€inllu t,en, ist uns aus dem Verlauf der Entwicklung
und ihren ,Ergebnissen .nur zu gut bekannt. Das gro e Arbeitsgebief
des deutschen Kunsthandwerks wurde hierbei zerschL gen. An seine
Slelle trat die industrielle Massenerzeugung mit ihrer gleichmachenden
Verflachung und Verödung. Die Begriffe: Typ und Norm wurden
durch ihre mary- und kritiklose Uebersfeigerung der Wertmesser, nicht
nur für gebunden-e Zweckforderungen, sondern auch für gro e Gebiele
des gestaHenden Schaffens. De  ga I1 als überholt und -unmodern, der
der Seelenlosigkeif dieses Treibens 'entgegentrat.

Wir sind ungefähr seit der M.;!chlübernahme dabei, diesen falschen
Weg aufzugeben, ohne das wirklich Wer/volle dieser Entwicklung als
natürliche Abwehr einer geistlosen N.:Ichahmung beim ,ßa,uen und der
Entartung des deulschen "Kunstgewerbes" zu übersehen. Auch der
bekannte Erle  des Herrn 'Reichsministers Dr. GoebbeJs, der die An
regung gibt, bei allen Bauten durch die Bereitstellung von Mitfeln
die Mifwirk,ung der bildenden Künstler und Kunsfhandwerker zu er
möglichen, liegt in der gleichen Richtung. Sein tieferer Sinn ist die
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,  , Deuls<he BauKuns' ais Ausdruck unserer Kullu.=,    "  .

Gitter. Entwurf DipL-Ing, Doz. Hans DöIJg.3st, Munchen

Schaffung des lehIenden Ausgleiches zwischen den Elementen, die das
Baukunstwerk zu schaffen berufen sind:

dem Architekfen,
dem bildenden Künstler und dem geslaltenden Handwerk.

Wir stehen aul dem Standpunkt, da  die gediegene handwerkliche
Leistung bereils Ku n s t a m Bau i s I, und d;:j  es falsch ware, das
Kunsthandwerk als eine durch reine Formfragen bedingte Teiltatigkeit
des Handwerk:'> zu betrachten.

Deshalb ist diese AusslelIung nicht nur d.'!, Werk des enlwerfenden
Künstlers, sondern genClU so de, deutschen Handwerks. Sie wirft nicht
eine Frage auf, sondern erfeiH eine eindeutige An Iw 0 r t. Diese
An/wori lautet: Die deuJs.che Baukunst bnn und will auf der Grundlage
der modernen technischen Erkenninise duf die saubere. künstlerische
und handwerksgerechte Formdurchbildung der Bau- und Architektur
eInzelheifen nicht verzichten, d.'! sie hierin ein ch:3rakterisfisches Merk
mal Ihrer volksgebundenen Eigenheit und Gesinnung erblickt. Ueber
den rein materiellen Forderungen von Konstruktion und Ma!erial stehen
die Schönheit, das G!eichma  und die Disziplin der Form, die das
Bauen erst zur Kunst macnen,

In di ser Entwicklung gewinnt der bildende Künstler und Kunst
handwerker wieder die Bedeutung, die er in den Blütezeiten deuhcnen
Bauschaffens besessen hat. Seine Arbeit soll heute wieder begehrt und
angefordert werden, wo sie bisher unausgenutzt brachlag, und der
Künst!er selbst oft b;t!ere Not litt, Jeder

Einsatz der bildenden Kunst in den Gesfa"ungsproze  beim Bauen

seht ihre Leistungseignung und das gesinnungsmäryige Verständnis für
eine notwendige Gemeinschaftsarbeit vorausi nicht nur zwischen den
führenden Architekten, dem Maler und Bildhauer, sondern auch zwi
schen dem Künstler und dem Handwerker. Eine früher oft anzuhef
fende Ueberheb!ichkeil des Künsllers dem Handwerk .gegenüber ent
spricht nicl1t unserer Zeit und ihrem Gemeinsch.3ffsgeist, Künstler und
Handwerker müssen erkennen, da  sie stark sind, wenn sie zusammen
stehen, Der Arcnilekt mul; hierbei durch seine scnöplerische Leistung

Schmiedeisernes KasernenfQ . Entwurf Prof. W;"derandersl MOnmen

Haustüre. Ort/er mit würfI. Wappen. Architekt Dipl.-Ing, W, Baumer,
Vaihingen CI, E.
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Kachelofen im kleinen Wohnzimmer von Architekt Dipf.-Ing. >Säumer,
Vaihingen a, E. En/wurf ,Fr!, ,Else Schuhmacher, Riedenberg b, Stutfgarf

sein Anrech! als Führer unter Beweis stellen, wie es die gro en Bau
meister des Mittelalters taten.

Hier möchte ich folgendes ein5Ch:ilfen: Wir hören off den Einwand,
da  dieses heute durch die Regelung der Architektenfrage schwierig,
wenn nicht unmöglich gemacht ist, ,n3.chdem der Leistungsgrundsatz im
!n!ereS5e des gro en Gemeinsch.'jffsgedankens aller Volksgenossen auf
gegeben werden mu te. Auch

der deufschen Kunsterziehung erwachsen gerade jet!t
Aufgaben von allergröfJter Bedeutung.

Wir erwarten von dem künstlerischen Nachwuchs, von der talentierten
Jugend Gro es für die Zukunft, Sie muf} an die Zeitaufgaben mil
herangeiührl werden und in sie leistungs- 'und gesinnungsmälJ,ig hinein
wachsen, Künstlettum soll für die Zukunll nicht weiler ein Beru/,
sondern eine Berutung sein.

Diese Aufgaben werden den deutschen Architekten und Künstler
zukünftig in grobem Ma stQb zur Leistung .aulrulen, nachdem der
Führer selbst ,in so umfassender und richtunggebender W-eise seinen
Einsatz für .das deutsche Bauen bekundet hat. ,Politik und Kunst sind
heute nicht Gegensätze, sondern Weggenossen. 'Seide schaUen aus
den gleichen Quellen für das gleiche gemeit1S<lme Ziel der Weck,ung
des deutschen Volksbewu tseins, durch die deutsche Kunst ,und Bau
kunst. $0 wird diese, um ein Warf Dr, Goebbels .zu benutzen, zum
Sinnbild des Staats lebens.

E'",

Kachelofen in der Stube eines Erbhofbauern. Entwurf Maler Doren,
Ransdorf

Die Grö e und den Umfang dieses Aufgobengebietes vermag die
Aus s tell LI n g nur anzudeuten, nicht zu erschöpfen. Darauf kommt
es auch nicht an; denn sie soU nicht Lösungen und ,Rezepte für Einzel
fälle geben, Sie soll zeigen, wie es gemacht werden k ö n n t e, ohne
dem Eigenleben und der phantasie des Künstlers Fesseln anzulegen,
Auf dieses schöpferische Eigenleben können und wanen wir nicht ver
z chten; wir bekämpfen aber jenen übertriebenen Individualismus, der
nicht einl, sondern zerrei t und zur Disziplinlosigkeit und Willkür führt

Die Aussle1!ung iritt nicht für eine Richtung, nicht für eine be
sHmmte Formfrage ein; sie wirbt hir eine Ge s i n nun g, die formal
frei, geistig aber gleichgerichtet ist, wie alles, das im heutigen Deutsch
land berufen ist, den Volkscharakter z'u formen. So mag das Wenige,
das wir zeigen, gerade für die s e Ab sich f zeugen und ges'innungs w
mä ig Vorbild sein, g!eichgült:g, ob es sich ,um einen Archifekturteil,
eine Wand- oder Glasmalerei, eine Bauplastik oder eine Arbeit des
Kunsthandwerkers handelt. .

Die Gesinnung, die wir in diese Werke zu legen versuchten, ist
gleichb€'-deut,end mit Gediegenheit, Bescheidenheif und Freude an der
Schönheit der Form, ohne ,angekränkeltes Aestheientum und sno
bistische Ueberspanntheit. Nicht Einfachheit als ästhetischer Aufwand,
auch nicht aus Mangel an Wagemut, Selbs/,vertrauen und Se!bstbewu t
sein, sondern als nalürlicher Mitl!er des V,erständnisses im deutschen
Volke. Diese Kunsf soll der deutsche Mensch erfassen, achten und
lieben können.

-'"
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Gemeinschaftliche Bauausführungen spielen zurzeit u. a, bei den
.groryen öffenflichen Arbeiten eine wesentliche RoHe. Es fragt sich vor
_allem bei der Umsafz- und Gewerbesteuer, wann im Steuerrecht die
gemeinschaftliche Ausführung von Bauarbeilen, insbesondere in Form
Von rBaugemeinschaften, zur Annahme eines selbständig _ steuerpflich.
. tigen Wirtschaftsgebildes führt und wie sich in anderen Fällen die
SteuerpHichten gestallen. Die Beurtei!ung bei der Urnsatz- und Ge
werbesteuer wird dabei nicht unbedingt in gleicher Weise zu erfo!gen
haben.

Die Umsafzsfeuerpflichf bei gemeinschaftlichen Bauaustührul'Igen.

Bei der Umsatzsteuer sind folgende Fälle der Ausführung gemein
schaftlicher Bauarbeifen zu unterscheiden:

1. Abschlu  von Bauverträgen seitens der ein
z ein e nUn f ern e h m e r.

Verpflichtet sich j e cl e r ein z e J neU n t ern e h me r dem
Auftraggeber gegenüber im eigenen Namen zur Aus f ü h run 9
von A rb e i jen an dem Bauwerk und übernimml damit die Gewähr
für die verfragsmä jge Erfüllung der Verpflichtung, so sind u n mi f
tel bar e .R e ch f sb e z i e h u n gen nur zwischen dem Auf t r a g_
ge b e r und dem ein z e ! n e nUn t ern e h m er enlstanden.
S t e u e r p f ! i ch t i g ist daher grundsätzlich der ein z ein e U n t e r
n e h m e r mit den für von ihm ausgeführfen Arbeiten ver ein _
nah m t e n E n t gel te n. Ebenso besteht Steuerpflicht für etwaige
Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein einzelner Unternehmer
an einen anderen beteiligten Unternehmer vornimmt (z. B. fÜr die Ver
mietung von Geräten oder Maschinen, die Ausführung gemeinschaff
licher Arbeiten). Auch wenn die Einrichtung einer besonderen Bau
!eitung erforderlich ist, kann hier eine Arbeitsgemeinschaft im eigent
lichen Sinne als selbständig - steuerrechtliches Wirfschaflsgebilde nicht
angenommen werden. Vielmehr handel/ es sich nur um eine Ar! Bau
stelle, die die technische Gleichsielfung der Arbeiten sichert (vgl.
RFM.-ErlafJ vom 4, Juni 1934).

2, Ab s ch I u   der Bau ver t r ä g e sei t e n s der Ar bei t s
g em eins ch a f te n.

Schlie t eine Ar bei t s g e m ein s ch a f tal s sol ch e die Bau
aufträge mit dem Aufiraggeber ab, so da  unmittelbare Rechts
beziehungen nur zwischen dem Auftraggeber und der Arbeitsgemein
schaft entstehen, so unterliegt die Gesamtleistung der Arbeitsgemein
schaft bei dieser der Umsatzsteuerpflicht. Die Ausführung des Bauwerks,
die der Regelung innerhalb der Arbeitsgemeinschaft vorbehalten
bleibt, führt au erdem bei den ein z eIn e nUn f ern e h m ern
insoweit noch gesondert die UmsafzsteuerplJicht herbei, als sie gegen
Entgelt Lieferungen oder sonstige Leistungen an die Arbeihgemein
schaff bewirken. Insoweit findet afso unter Umstanden eine doppelfe
BesleueruNg mit der Umsatzsteuer stall. Nur soweit die Arbeitsgemein
schaft selbst Arbeitereinstellungen vornimmt, Material beschafft oder
Gerät veräu ert, bleibt die Umsatzsteuerpflicht auf die Arbeitsgemein
schaft als solche beschränkt (vgL RFM.-ErJa  wie vor).

3. Ab s ch I u   von ,B a u ver f r ä gen sei f e n sei n es
Hau p tun i ern e h m e r s, W e i t e r ver ge b u n 9 an Ne ben
u n t ern e h m e r j m N a m end e s Bau her r n.

Möglich 'ist auch, da!:> ein Hauptunternehmer im eigenen Namen die
Ausfuhrung eines gesamten Bauwerks übernimmt, sich jedoch ver
pflichtet, einen Teil der Arbeiten im Na m end e sAu t t rag
gebers an andere Unlernehmer als Nebenunter
ne h m e r gewisserma en weiler zu vergeben. Insoweit' entstehen
unmittelbare Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftraggeber und den
einzelnen Nebenunternehmern, die auch gegenüber dem ersteren die
Gewähr für die ordnungsmäf;ige Ausführung der Teilarbei/en über
nehmen, Der Hauptunternehmer ist insoweit VermiHler, der die Bau
leitung übernehmen und auch neben den einzelnen Nebenunter
nehmern haBen, aufserdem betugt sein kann, die Zahlungen für die
Nebenunfernehmer entgegenzunehmen,

Steuerpflichtig wird hier der Hau p I uni ern e h m e r mit den
von ihm sei b s t b e wir k t e n entge!l!ichen Lieferungen und
Leistungen, der Aus/uhrung der von ihm selbsl iJbernommenen Ar
beilen, der ,Bauleitung, der Erledigung gemeinschafllicher Verwaltungs

arbeifen und etwaigen Leistungen den ein reinen Nebenunternehmern
gegenüber (z, B. Bereitslellung von Geraten und Maschinen), Die
Ne ben u n t ern e h me r sind mit jhren ei gen e n Lieferungen
u"d Leistungen an den Auftraggeber I e cl i g I ichs e ] b s t ums a t z
s f e u e r p f I i ch t i g. Es handelt sich nicht um die Ausführung eines
GesamfbauauHrages (sog, Genera!enfreprisei vg1. RFM,-8escheid vom
4. Juni 1934).

Einen ähnlichen Fal] halte der Reichsfinanzhof vor kurzem zu enl
scheiden, in dem zwei Firmen fur die Ausführung einer Sauarbeit ein
gemeinsames Angebof eingereicht und sich hierfür als Gesamtschu!dner
verpflichtet halfen. Die Geschäftsführung und die Empfangnahme der
Zahlungen geschah nur durch die eine Firma, während zwischen bei den
vereinbart war, daf): jeder Anspruch auf Bezahlung der von ,ihnen ge
!eisteten Arbeiten habe und ein etwaiger Ueberschu  au/ die bei den
Firmen verteilt werden sollte. Zur Ausführung der Arbeiten stellte jede
beteiJigte Firma Arbeitskräfte und lieierte Material. Auf Grund des
Angebots wurde der Zusch!ag in einem an die beiden Firmen gerich
tefen Schreiben erfeilf. Ein gemetnschl'lftlicher Betrieb, der von der
Firma geführt wurde, trat nicht äur,erlich erkennbar in die Erscheinung,
Ein gemeinsames Büro war nicht vorhanclen, auch wurden die Arbeiter
nicht lediglich von der geschäffsführenden Firma otngestel1t, Hiernach
wurde angenommen, da  ein WirtschaftsgebHde, das selbständig nach
au en in Erscheinung tritt, nach der Yerkehrsauffassung nicht vorlag.
Die Verkehrsauffassung ist nach Auffassung des Reichsfinanzhofs grund
sätzlich für die Annahme einer selbstiindigen (eigenf1ichen) Arbeits
gemeinschaft ma gebend. (RFH_ vom 12. Juni 1936 VA 170/36.)

4, Abschluf:; eines Gesamlbauauftrages seitens
eines Hauptunternehm-ers, Weitervergebung im
ei gen e n Na m e n a nUn t e run t ern e h m e r.

liegl ein Gesamlbauauffrag vor, bei dem der Gesamtunternehmer
sich zwar zur Erfüllung des Auftrags anderer Unternehmer als Unter
unternehmer bedient, diese jedoch mit dem Auflraggeber in keine
unmittelbaren Rechtsbeziehungen treten, so ist der Ge sam tun t e r
nehmer mit dem Entgelt für die Gesamtausführung des
Bauwerks umsatzsteuerpflich!ig. A u   erd e m haben die beteiligten
UnI e run f ern e h m e r, die für die ausgefuhrlen Bauarbeiten sowie
somtigen Lieferungen und Leistungen, wie Verkauf von Baumaterialien,
Vermietung von Gerälen, Maschinen usw., von dem Gesamtunter
nehmer vereinnahmten Beiräge zu versteuern,

Die Gewerbesleuerpfiichf bei Ausftihrur:g gemeinschaftlicher
Bauausführungen,

Bei der gemeinschaftlichen Ausführung von Biwarbeifen kann ein
besonderer ge m ein s ch a f t I i ch erG ewe r beb e tri e b im
Sinne des Gewerbesteuerrechts nur angenommen werden, wenn ein
selbständiges Wirlschaftsgebilde entslehl, das als solches eine /0 r t
ge set z t e Tätigkeit entfallet, die sich als Beteiligung am allgemeinen
wirtschafflichen Verkehr darsfeIlt (Pr.Gew.5f,Vo. S 1). Die Vor aus
set z u n gen für die Annahme einer selbständigen Gewerbesteuer
pflicht der Arbeitsgemeinschaft sind w   i t e rg ehe n d als bei
cl e rUm s atz s t eu e r. Entscheidend ist letzten Endes auch hier die
Verkehrsauff<lssung darüber, ob sich die Arbeitsgemeinschaft überhaupt
als soldl€ am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr beleiligt. Dies hat
das sächsische Oberverwaltungsgericht ,in einem Ur/eil vom 17. Januar
1935 (RVBI. 1935 S, 825) für die Fälle verneint, in denen nur ein VOr
überg-ehender Zusammenschlu  der einzelnen Unternehmen vorliegt,
die auch bei Ausführung der Arbeiten se!bständig bleiben. "Arbeits
gemeinschaften dieser Ar! sind\ wie das OberverwaHungsgericht aus
führ!, "seii einer Reihe von Jahren als eine Folge der wirtschaf/lichen
Enlwicklung üblich geworden, damit nicht bei grö eren Bauaufträgen
die ganze Arbeit einer -einzigen Fjrma zugewiesen wird, die anderen
Bewerber aber völlig ausgeschlossen werden. Das sowoh! von den
beteiligten Firmen als auch von den Auftraggebern erstrebte. Zief ist
die Verteilung der Arbeiten auf mehrere Unternehmen, um einem
grölJeren Kreise von Arbeitnehmern Beschäftigung zu geben und dabei
auch Unlernehmen zu befeiligen, die allein vielleicht für ein solch
gr6fJeres Werk, das sich nicht in einzelne, scharf voneinander abge
grenzte Arbeitsgebiete zerlegen lä t, nichi leistungsfähig genug wären,



Die Firmen schlie en sich nur fÜr das eine Werk zusammen und geben
das /:luch nach au en durch die -Bezeichnung kund, in der ihre Namen
sämtlich aufgeführt sind. Sie führen keine besondere, gemeinsame
Firma und stehen in ihrer übrigen gewerblichen Betätigung nach wje
vor im freien Weftbewerb selbsfändig nebeneinander. Dadurch ent
steht kein neues, selbständiges Gewerbeunternehmen. Vielmehr bildet
die Arbeitsgemeinschaft nur einen Ausflu  der eigenen gewerblichen
Tätigkeit der beteiligten Firmen. Es liegt also k e j n f 0 r f g e set z 
te r, auf der ,Absicht der Wiederholung beruhender, enger Zusam
menschlu  der beteiligte.n Unternehmen im ganzen vor, sondern nur
eine auf wirtschaftlichen und technischen Gründen
beruhende einmalige, vorübergehende, be
sehr ä n k t e 'A r bei f s ver ein i gun g me h r e r e r Unternehmen
bei einem gemeinsamen Werke." Bei dieser eigenartigen Gesfal/ung
ve=rne!nt das ,OVG, das Bestehen eines gemeinschaftlichen Gewerbe
befriebes.

,Der Rechtsauffassung des sächsischen Oberverwalfungsgerichts
kommt für al!e ArbeifsgemC!inschaften di-eser Art grundsälzliche Bedeu
tung bei. Wenn auch die Verhältnisse bei den einzelnen Arbeits

Kurze Haehriehfen aus
-,   ,  ...,

Bau eines neuen Gro flughafens München-Riem. München, die
Hauptstadl der Bewegung, erhält auf einem 4 Quadratkilometer grol)en
und für einen neuzeiflichen Verkehrsflughafen geradezu idealen Ge
länd-e einen der grö fen Verkehr flughäfen Deutschlands, Auf Vor
schlag des ,Reichsluftfahrtmin;sters, Generaloberst Göring, wird der
bisherige Verkehrsflughaien München-Oberwiesenfeld ausgela5sen und
nach Plänen von .Professor Ernst Sagebiel, der auch ,das Reichs!uH
fahr/ministerium, den Gro lIughafen BerJin-Tempelhof und den neuen
Sluftgarter Flughafen schuf, im Oslen der Stadt nach den ne1.lesten
Erfahrungen mit allen Anforderungen an Verkehrsflughäfen und ,unler
Berücksichtigung der voraussehbaren Weiterentwicklung des Verkehrs
flugwesens der neue Verkehrsf!ughafen der Hauptstadt der Bewegung
entslehen.

Siedlungsverbilligung um rund 2S v. H. durch Normung. Das gro e
Siedjungsprogramm der Deutschen Arbeitsfront, das ,Reichsorganisa
tionsl-eiter Dr, Ley verbindet hat, wird das deufsche Baufach zu inten
siver Prüfung auch von Verbilligungsmöglichkeilen veranlassen, In der
amtlichen Korrespondenz des Reichsheimslätienamts der OAE weist
Oberingenieur !Sander 'in dies-em Zosammenhang .auf die Normung
als eines der geeigneten Verbilligungsmit/el hin. Der Deutsche Nor
menausschu  habe heute bereits die für die Durchführung des Sied
I,ungsprogramms 'I1otwendigen Normen, deren volkswirtschaftliche Be
deulung unbestritien sei, grö !entej]s zur Verfügung. Eine enge Zu
sammenarbeit der Beleiligten sei ,aber gerade dann nötig, wenn
zweckbestimm!e Haustypen enlwickelt werden, wie e  das Reichsheim
stä/ienam! erstrebe. Es könnlen dann im Sinne einer wirtschaftlichen
preiswerfen Bauauslühr,ung zusätzliche Normen entsfehen, z. B. bei
immer wiederkehrender gleicher Zimmerfiefe für gen aue Längen von
Balken und Fu bodenbreltern, aber auch bei den Fenstern 'Usw. Welche
Ersparnisse hier möglich sind, geht u, a, daraus hervor, da  die Her
stellungskosten eines genormten 1 05X1 07 cm gro en Blendrahmen
Doppelfensters bei reihenweiser FerHgung im Laufe der Zeit 'um rund
25 v, H, sanken.

Wärmewirtschaf9 beim Kleinsiedlungsbau. - Neue Richtlinien. Die
Reichsarbeitsgemeinschaft für Wärmewirtschaft e, V., Berlin, hat mU
Unters!ü1zung der nStiftung ZUr forderung von £auforschungen n be
merkenswerle Richilinien für die Wärmewirtschaft beim K!einsledlungs
'und K1einwohnungsbau ausgearbeitet und verölft:mllicht. Sie behan
deln >in ,drei ,Abschnitten allgemeine wärmewirlschaftliche Gesichts
punkte, wärmewirfschaftliche Vorschriften für die Bauausführung und
Vorschriften für die ,A,usführung von Heiz- ,und Kochan!agen. Unter
den allgemeinen wärmewirfschafflichen Gesichtspunkten werden d.ie
Standorlwahl (Klima, Himmels ichtung, Windanfall, Oberflächen- und
Grundwasserverhältnisse) ,und die Ba,uplanung (Raum- ,und Grundri 
plan, B-augruppierung, Wärmebedarfsrechnung der Räume, Kosten und
Wirtschafllichkeil) erörtert, Die wärmewirlschaftlichen Vorschrifien für
die Bauausführung befassen sich mil dem Wohnhaus (Baustoffe,

gemeinschaften in mancher Hinsicht verschieden liegen können, so isf
der Tatbe tand doch im wesentlichen der gleiche. Es handelt sich nUr
um "eine auf wirfschafflichen und iechnischen Gründen beruhende ein
malige, vorübergehende, beschränkte Arbeifsvereinigung mehrerer
Unternehmen zu einem gemeinsamen Werken. Einzelheiten, wie das
Vorhanclensein eigenen Kapitals der ArbeHsgemeinschaff, die Aufstel
lung einer gesonderten Inventur und Bilanz, die Art der Geschäfts
führung usw. werden im einzelnen Fall nicht von ausschlaggebender
Bedeutung sein, da die gemeinschaHliche Arbeitstäfigkeit bereits in
gewissem Umfange ein eigenes IBetriebskapitai, eine Abrechnung zwi
schen den Gesellschaftern usw. erfordern. Gewinn und Verlusf werden
regelmä ig ohne weifer-es auf Rechnung der Gesellschaffer gehen. Auch
die Bestellung eines Geschällsführers wird meist erforderlich sein, um
die Arbeitsfähigkeit der Gemeinschaft sicherzustellen. Wesentlieh ist,
da  die einzelnen Unlernehmer als solche selbständig bleiben und sich
nur mii Rücksicht auf die gemeinsame Arbeilstäligkeif gewissen Ein
schrankungen gegebenenfalls sahungsgemäl) .unterwerfen. Merkmal
derartiger Arbeitsgemeinschaften i$t, da  sie sich nur zu einem vor
übergehenden Zweck zusammengeschlossen haben.

lauaewelbe
Wände, .Fenster und Türen, Ful)böden und Decken, Dach, Kell-er,
Schornsle>ine) und den Nebenanlagen (Lage zu ,den Hauptgebäuden,
Wasch  ,und Futferküchen und beheizbare Nebengebäude). Bei den
Vorschriften für die Ausführung von Heiz- und Kochanlagen werden
bei den Heizanlagen Kachelöfen, eiserne Oef.en, gasbeheizfe Oefen,
elektrische Oefen .und zentrale Anlagen, bei den Kochanlagen neu
zeitliche K1Ichel- und Eisenherde für Koh!en- und Holzfeuerung, Gas
herde, elektrische Herde sowie Badeöfen, Wasch- und FuHerkessel
und Warmwasserbereiter besprochen.

360000 RM für HJ.-Heime. Der Oberbürge-rmeisier der Sfadt Trier
hat einen grof}zügigen Plan für die Errichtung von HJ.-He,imen in
allen Ortsgruppen der Par/ei enlwerf-en lassen. Die Koslen betragen
etw-a 360000 RM und werden z'um gröf}ten Teil durch die Stadt Trier
und durch Beihilfen des Oberpräsidenten gedeck!. Die Baufen werden
sämtlich im Jahre 1937 ferliggesfelll.

Alt-Hildesheim in neuer Ausmalung. Eines der schönsten Fachwerk
Giebelhäuser in Hi!desheim ist das pfeilerhsus Olm AndreasplaJz mit
vielen Holzschnitzereien in fÜnf Sfockwerken. Das Haus ist jetzt in
frischer Farbenpracht .neu erstanden, die die Einzelheiten des Schnitz
w-erks wirksam heJlvortrelen lä 1. 38 >viereckige Bildtafe!n mi! figür
lichen Darstellungen und zwei gro e bunte Fami!ienw3ppen schmücken
das Haus. Im vorigen Jahre wurden sm Domhof drei schöne Gebäude
neu ausgemalt. Jahr fÜr Jahr wird so ein bemerkenswertes stück i3US
AIt-Hildesheim aufgefrischt.

StaU Zink dächer rote Ziegeldächer. Der Regierungspräsident in
Eutin 'Weist darauf hin, di3f} es notwendig sei" Bauten herzusfellen,
die nicht -das menschliche Auge beleidigen, sondern erfreuen. Aus
diesem Grunde seien auch Anträge a.uf Genehmigung von Zink
dächern von vornherein aussichhlos, Der Regierungspräsi.dent habe
die beteiligten Steifen angewiesen, solche Anträge ohne weiteres
abzulehnen, Desgleichen seien auch Anträge auf Anbringung von
Papp dächern nach Möglichkeit zu 'unterlassen. Das Ziel müsse das
role Ziegeldach sein, wenn nicht Reth verwendet werde.

Rohrleitungen aus Porzellan. lEingehende Forschungsarbeilen, die
die Verbesserung der physikalischen Eigenschaften des Porzellans zum
Ziele haften, führten zu dem Erfolge, da  ein Hariporzellan von be
sonderer Festigkeit geschaffen wurde, das se!bst erhebliche Beansp u
mungen v-erschiedensfer Art aushaUen kann, Besondere 8edeu ung
hat dieses Hariporzellan nun dadurch erhalten, daf} aus i,hm Rohrlei
tungen für häusliche, industrielle und gewerbliche Zwecke hergestellt
werden können, die eine besondere Widersfands'fähigkeit g-egen
chemische Einflüsse besitzen und verhältnismäijig unempfindlich geg-en
Temperaturschwankungen sind, halfen sie doch Temperatt1r:stürze bis
zu 150 Grad ohne Schaden aus.



EMelldli'jl he Di'!1 hfllflifU !IIIßii h i1l:mJljiJa
Vot Eintriff des Winters "Tnu  auch an die Schnee_ und Eisbeseiti

gung Von den Hausdächern gedachf werden. Durch langanhaltende
Schneefälle entstehen oft Gefahrenquellen für die Häuser und für
vorübergehende Sh-a enbenutzer. Wie off ist schon auf diese Weise
ein Unglück entstanden. Der Hauseigenfümer ist aber verpflichtet,
Ö1!!es zu verhindern, was Unglücksfälle herbeiführen könnle. oft treten
bei der Beseifigung zusammengeballter Sdmee- und Eismassen dadurch
Schwierigkeiten auf, daIJ ein Auftauen fast unmög!id1 ist .und beim
Losscl1lagen sind Dach- und Rinnenb-eschädigungen ,unvermeidlich.

Wie aus unserer Abbildung zu ersehen ist, wurde für diese Zwecke
eine praktische Einrichtung, die elektrische Dad1rinnenbeheizung ge
schaffen, die ohne jedes Zutun angesamm-elfe Schnee- >Und Eismassen
in kurzer Z-eil gefi'lhr!os als Wasser zur Erde .abführt. Die elektrischen
Heizkabel, die im Bedarfsfa!le von einer geeigneten SteUe aus ein
und ausgeschaltet werden können, sind in die Daduinnen verlegt und
bestehen aus Widersiandsdrählen von 1 Ohm Widerstand je Meter.
Darüber liegen 2 Lagen Asbest mH einer Sondermas-se getränkt und
2 ebenfalls getränkte Lagen Papier. Als Absch!u  ist ein B!eimantel
von 1 mm Stärke vorgesehen, wodurch auch in mechanischer Hinsicht
für lange Haltbarkeit gesorgt ist. Der Durchmesser dieser Heizkabel
befrägt etwa 4,6 bis 5,7 mm. Bei 5,7 mm Stärke ist noch ein Eisen
mantel vorhanden, der der ganzen Kabelausführung eine gewisse
St-eifigkeit verleiht.

Vo" Ing. Fri'" H. W. Loewe. Ber!;"

Die b-eschrieb.enen elektrischen H-eizbbel werden in Längen von
500 Meter hergestellt. Die Möglichk-eit zur schnellen und gefahr
losen Schnee- und Eisbeseifigung durch elektrische Widerstandshei_
zung sollle off vorgesehen werden, cl) sie im Behiebe zuverlässig isl
und keinerlei Wartung bed3rL

Elekfrische Dachrinnenbeheizung (Aufnahme des Verfassers)

IlJulel!una lIII r Vlcm  hl!if'ellil Ißii@21! !d u l!b\1i:lIl:7egu!la w n Eiallllmhdm!Ui
Das Reichsfinanzministerium teift mit: FÜr neu erricht-ete KleinwohM

nungen und Eigenheime besIeht bekanniJich in gewissem Umfang
Steuerbefreiung, Diese gi!! nach der bestehenden Rechlslage für die
bis zum 31, März 1937 bezugsferjigen Kleinwohnungen und für solche
Eigenheime, die bis zum 31. März 1939 bezugsfertig werden. Mit der
Gewährung der St-euerbefreiung wurde seinerzeit u. a. bezweckt, durch
Belebung der Baufätigkeit zur Verminderung der Arbe-ifslosigkeit bei
zutragen. Dieser Grund ist jetzt weggefallen. Während damals die
Baufatigkeit und die Bausto/finduslrie darnied-erlagen, besfeht jetzt
ein erheblicher Mange! an Baufacharbeitern. Auch die Bereitslellung
von Baustoffen bereitet oft Schwierigkeiten, so da  die fristg-emäJ}e
Errichtung unbedingl notwendiger Bauwerk-e manchmal in Frage ge
steilt ist, Die zukünftige Ers-tef!ung von Eigenheimen kann daher nichf

ErIQi$s  und Vel!folfdnunq rm


Sech. Anordnungen
"ur Durchführung des Vierjahresplanes

Im Reichsanzeigsr vom 9. November sind sechs Anordnun.gen
des Beauftragten für den Vierjahresplan, Ministerpräsidenten Gö
ring, abgedruckt, die die Durchführung des Vierjahresplanes hin
sichtlich der Sicherstellung des Facharbeiternachwuchses, die Si
cherstel!ung des Bedarfs an MetÖl!larbeifern für s!aats- und wirl
schaf:spolitisch bedeutsame Aufiräge der Eisen- und M-elallwirl
schaft, die Rückführung von Metall- und Baufacharb-eitern in ihren
Beruf, die SichersleUung -der Arbeitskräfte und des Bedarfs an
Baustoffen für staats- und wir!schaltspolilisch bedeutsame Bauvor
haben, die Beschäffigung älterer Angestellter und schlierylich das
Verbot von Kennworlanzeigen fÜr die Anwerbung oder Vermiff
lung von Metallarbeitern und Baufacharbeitern betreffen. Dies
sind die ersten Anordnungen für die SichersielJung des Arbeilsein
satzes für die Durchführung des Vierjahresplanes. Die Anordnun
gen selbst enthalten keine Strafvorschriften, Wer jedodt den Ge
boten und Verboten, die in diesen Anordnungen enthalten sind,
zuwiderhandelt, wird nach der im Reichsgeselz:blatt vom 6, No
vember 1936 verkündeten nZweit-en Verordnung zur Durchführung
des Vierjahresplanes vom 5, November 1936 n mit Gefängnis und
Geldstrafe, letztere in unbeschränkter Höhe, oder mit einer dieser
Strafen bestraft.

1. Anordnung: Sichersfellung des Facharbeiternachwuchses.
Eine der wichtigsten Aufgaben zur Durchführung des Vierjahres

planes ist die Sicherslellung des Facharbeiternachwuchses. Das gilt ins
besondere für die Eisel1- und MetaJlwirlschaft sowie für d.as Bau
g -e wer b e. Bei der Bedeulung dieser Aufgabe ist es Pflicht aller
in Betracht kommenden öffenilichen und privaten Betriebe, sich an
der Ausbildung ,ihres Nachwuchses zu befeiligen,

mehr durch Steuer befreiung besonders geförded werden. In diesem
Sinn wird die Frage demnächst gesetzlich geregelt werden.

Um Härten fI"'ch Möglichkeit zu vermeiden, wird die Steuerbe
freiung noch für Eigenheime gewährt werden, die bis zum 30. Sep
tember 1937 bezugsfertig werden. Es wäre verfehlt, sich darauf zu
verlassen, da  bei spät-erem Bez:ugsferfigwerden Anträge auf Befreiung
elwa deswegen genehmigt werden, weil sich die Finanzierung, die
erforderlichen behördlichen Genehmigungen oder die Bauarbeifen
(z. R wegen Facharbeitermangels, B3.usfoffverknappung oder Frosts)
über Erwarten verzögert hätten. Die B3.uherren müssen insbesondere
mit der Möglichkeit rechnen, dar, B:>U.:irbeiter oder Baus/oHe nicht zur
Verfugung stehen oder entzogen werden, weil sie für reichswichtigeBauten benöligt werden, dn.

'" """ w

Um eine sofortige und umfassende Sicherstellung des Facharbeiter
nachwuchses in der Eisen- und Meta!lwirtschaH sowie im Bau ge
wer be zu erreichen, wird folgendes bestimmt:

,,1. Private und offentliehe Betriebe der Eisen- und MetaHwirf
schaft sowie des Bau ge w>e rb e s mit 10 und mehr Beschäftigten
sind verpf1ichtef, eine Zahl von Lehrlingen zu beschäfiigen, die
in angemessenem Verhä.ltnis zu der Zahl der von ihnen beschäf
ligten Facharbeiter steht.

2. Um einen Einblick zu ermöglichen, wie diese Betriebe ihren
Verpflichtungen nachkommen, haben sie dem zuständigen Arbeils
<'Imt bis zum 15. J,muar 1937 auf einem Formblatt nach anliegenden
Mustern (hier nicht abgedruckt) die Zusammensetzung der Gefolg.
schaft sowie die Zahl der für den Osferlermin 1937 ZUr EinsteJ!ung
vorgesehenen lehrlinge anzuzeigen. Die Arbeitsämter haben ihrer
seits, sowei! dies nicht schon vorher geschehen ist, ,alsb3ld die Aus
lese und Vermilflung ge-e.igneter Berufsanwärler für die Betriebe
VOrzunehmen.

3. Auf Grund des Ergebnisses der ersfaHeten Anzeige kann
der Präsident der R-eichsansraft für Arbeitsvermiiflung und Arbeits
!osenversicherung oder die von ihm beauftragte Dienststelle be
sHmmen, in welchem Umfange VOn einem Betriebe LehrJ,inge ausM
zubilden sind. Dabei ist auf die besonderen V.erhäl!nisse des BeM
triebes Rücksicht zu nehmen. Die Vorschriffen über die Befugnis
zur AnleHung von Lehrlingen und über die Festsetzung von lehr
lingshöchslzahlen in Handwerksbetrieben bleiben unberührt.

4. Unlernehmer, deren persönliche oder betriebliche Verhält
nisse eine angemessene Einstellung von lehrlingen nicht 2uLassen,
sind verpflichtet, eine enlsprechende Ablösung zur Förderung der
Lehrlingsausbildung an die Reichsanstalf zu entrichten, Die Höhe
dieser Ablösung richtet sich nach den Aufwendungen, die andern.
falls VOn dem Unlernehmer für die AusbJldung eirter den Verhält
nissen seines Betriebes enlsprechenden Zahl von Lehrlingen zu
machen wären. Sie wird von dem Präsidenlen der Reichsanstalt
oder der von ihm be3uftragfen Dienstst-el!e feslges€lzt und nötigen
falls irr; Verwaltungszwangsverfahren beige!rieben. w



2. Anordnung; Sichenlellung des Bedarfs an Metallarbeitern für slaafs
und wirfschaftspolitisth bedeutsame Aufträge der Eisen  und Metali

wirtschaft.

Mit Wirkung vom 1, Dezember 1936 bedarf die MehreinsteIlung
von Metallarbeitern in einem privaten oder öffentlichen Belri.ebe der
Eisen- und Meta!lwirlschaft der Z,ustimmung des für den Befri-eb oder
die Betriebsabiei!ung örtlich zusländigen Arbeitsamts.

3. Anordnung: Rücklührung ven Metallarbeitern und Baufacharbeiiern
in ihfen Beruf.

Metallarbeiler und Baufacharbeiter werden oft an Arbeitsplätzen
beschäftigt, die ihrer Ausbildung nicht entsprechen, Das bedeutet
eine unwirtschaftliche Verschwendung wer/voller Arbeits-kraft, deren
Einsafz an geeigneter Stelle zUr Durchflihrung des Vierjahresplanes
dringend ertorderli91 ist. Daher gellen ,n:!.chstehende Bestimmungen:

1, Unternehmer gewerblicher Betriebe, die in .ihrem Betriebe
Mela]]arbeiter und Baufacharbeiler länger als zwei Wochen ganz
oder überwiegend mit Arbeiten beschäftigen, ,die 'ih er beruflichen
Vorbildung, wies'ie sich insbesondere aus den Eintragungen im
Arbeilsbuch ergibl, nicht entsprechen, haben mit Wirk-ung vom
1, Dezember 1936 dem für den Betrieb oder die VerlriebsabteHung
örtlich zuständigen Arbeitsamt hiervon .auf einem Formblatt (nach
besonderem Muster) unverzüglich Anzeige zu erstatten.

2, Das Arbeitsamt hat nach Eing3.ng einer solwen Anzeige
durch Verhandlungen mit dem Unlernehmer und dem Arbeit-er
darauf hinzuwirken, d fJ der Arbeiter in dem ,gleichen oder einem
anderen Belrieb Arbeiten übernimmt, die seiner Vorbildung enl
sprechen, Wird dem Arbeiter durch ,das Arbeifs-amf ein seinen
Fähigkeilen enJsprechender Arbeitsplatz in einem anderen Betriebe
nachgewiesen, so kann er mit Zustimmung des Arbeilsamis ohne
EinhaJtung einer Kimdigungs/rist sein Arbeilsverhällnis lösen,

3. Melallarbeiter im Sinne dieser Vorschrift-en sind Arbeiter,
Betriebsbeamle, Werkmeister ,und Techniker, soweit sie eine ord
nungsmäfJige Ausbildung als Fachkräfte des Eisen- und Melall
gewerbes abgeschlossen haben, ferner sonstige Personen, die
nach den Eintragungen im Arbeitsbuch als geiernie oder angelernte
Berufsangehörige anzusehen sind. ,ß auf a ch CI r bei te r im Sinne
dieser Vor5chriflen sind solche Per s 0 neo, die nach den Ein
ITagungen im Arbeitsb,uch ,als -gelernte oder
a n gel e I' nie B e ruf san geh ö r i g e a n z u s ehe n s ,] n d."

4. Anordnung: Sicherstellung der Arbeitskräfte und des Be dar f san
Bau s t 0 I f e n für staa1s- und wirtschaftspolitisch bedeutsame Bauvor

haben.
Um die eriorderlichen Haufacharbeiter und den Bedarf an Bau

stoffen ZUr Aus/ührung von staats- und wirfscha/lspolitisch bedeutsamen
Bauvorhaben .im Rahmen des Vierjahresplanes sicherz,ustellen, wird
folgendes bestimmt:

1. Alle privalen und öffenfli!;hen Hoch- und
T; e I bau vor hab e n si nd vom 1. Dez e m b e r 1936 .a b
Vor dem Bau beg ,i n n an z uze i gen. Ausgenommen sind
a) private Bauvorhaben, die ni chi mehr als 5000 RM, und
b) ö/jenflkhe Bauvorhaben, die nicht mehr ,als 25000 RM Arbeits

löhne an der Baustelle erfordern,
2. Die Anzeigen sind innerhalb von 3 Monaten vor dem B3u

beginn, spiJtesiens aber 4 Wochen vorher, von dem Bauherrn oder
_ bei öffentlichen 'B3uvorhaben - .von der tBa.uverw3ltung in
doppelter Ausfertigung an d3s für die Bau51elle örtlich zuständige
Arbeitsamt zu richten.

3, FiJr die Anzeigen, die genaue Angaben über den Einsatz an
Bauf,acharbeitern 'und über die Mengen .und 'Preise der zur Ver
wendung kommenden BaUstoffe enthalten müssen, ,ist das Form
b!,d! nach anliegendem Muster (hier nicht .abgedruckt) zu ver
wenden. "

S. Anordnung: Bescl1äftigung älterer Angestellter.
Die Durchführung des ne,uen Vierjahresplanes kann nUr gelingen,

wenn keine Arbeitskral/ tim deutschen Volke ungenulzl bleibt. Damil
wird ,es möglich, auch altere, eiusatzfähige Angeslellle insbesondere
Familienväter  n die .Reihen der schaffenden Deutschen wieder einzu
gli.edern, Ihr E-insatz entspricht zugleich staatspolitischen Nolwendigkeilen. Wie die Belriebe und Verwaltungen mit 10 oder mehr An
gestelllen ihrer Verpflichtung in angemessenem Umfange Angestellte
im Alter von 40 und mehr Jahren zu beschäftigen, n3chkommen, haben
sie dem zusiändigen Arbeitsamt bis zum 15. Januar 1937 'auf einem
Formblatt nach besonderem Musler die am 4. Januar 1937 ständi9
beschäftigten Angestellten anzuzeigen.

6. Anordnung: Verbot von Kennwortanzeigen für die Anwerbung oder
Vermittlung von Metallarbeitern und Bau fach a r bei f ern.

.Durch diese Anordnung 5011 verhindert werden, -daf} eine "Ungere
elie und anonyme Werbung von ,Facharbeitern durch Stellenangebote
In Gestalt von Kennwortanzeigen die Ma nahmen ZUr 'Lenk'ung des
Arbeilseinsatzes ,im Rahmen des Vierjahresplanes stör/. Die Anordnung
laufet:

1. Es ,ist verboien, Kennworl-(Chiffre)A'Oz.eigen  n Zeitungen,
ZeiJschriHen, Stellenlisten und ahnlichen Y,erzeichnissen zwecks An
werbung ode  Vermilllung von Melallarbeitern und ,ßaufacharbei

fern aufzugeben oder aufzunehmen. Ausnahmen bedürfen einer
'Ö.usdrücklichen Genehmigung des .Präsidenlen der Reichsanstalt für
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung oder einer von
ihm beauftragten Diensts/elle der ReichsanstaU,

2. Metallarbeiter im Sinne dieser Vorschni/f sind Arbeiter, Be
friebsbeamte, Werkmeister und Techniker, soweil ,sie eine ord
nungsmä ige Ausbildung als ,F.achkräHe des Eisen- und MetalI
gewerbes abgeschlossen haben, ferner sonslige PerSonen, die nach
den Eintragungen  m Arb-eilsbuch als gelernte oder angelernie
Ber:ufsangehörige anzusehen sind, Baufacharbeiter im Sinne dieser
Vorschriffens,ind .Personen, die nach den -Eintragungen im Arbeils
uc  als ge!ernle oder .angelernte Berufsangehörige anzusehen
smCi.

Förderung des Baue:> von Eigenheimen für ländliche Handwerker und
Arbeiter sowie von Heuerlingswohnungen

Erla  des ,Reichs- und Preu ischen Arbeilsminislers vom 21. Oktober
1936 (IVa 6 Nr. 6230 - 101 11).

(,Runderla  vom 22, November 1935 - S 13 6220 - 125 ...:.....).
n 1. Abschnitt 111 Ziffer 1 ,der Bestimmungen über d e Förderung

des Baues von Heuerli.ngswohnungen vom 22. November 1935 
S 13 6220 _ 125 - wird hi,ermif wie folgf ,ergänz!:

Falls det Bauer nicht über ausreichende Eigenmiftel verfügt und
sich ,a,uch nicht den zur Baudurch/ührung erforderl.ichen Befrag durch
Aufnahme eines Darlehns beschaffen kann, darf das Reichsdarlehn
für die Heuerlingsstelle VOll 1500. RM bis zu einem Höchstbetrag von
2500 RM erhöht werden, Bei Einstellung von kinderreichen Heuer
!ingslammen werden au erdem Zusalzdarlehen bis zu 300 RM gemä
dem Runderla  vom 17, August 1936 - IVa 6 Nr, 6230 - 77 zuge
lassen. Das Reichsdarlehen mu  in jedem Falle innerhalb von 90 v. H,
der Baukosten bleiben. Den Anträgen ,nach Muster 2 der Ausfüh
rungsbestimmungen (BewilligungsClntrag) hat der Verfahrensfräger eine
eingehende Begründung mit-Angabe der wktscoafflichen Verhältnisse
des Darlehnsnehmers beizufÜgen, wenn der ursprünglich zugelassene
Betrag von 1500 RM überschriilen werden soll. In den Bewilligungs
bescheiden (Muster 6) 'und den Sch!u rechnungen (Muster 13) isl bei
UeberschreiJung der 1500 RM Grenze ein entsprechender Vermerk
aufzunehmen.

2. Mit Bezug au/ den letzten Absalz meines Runderlasses vom
12. Juni 1936 - IVa 6 Nr. 6230/36 - weise ich zur Behebung von
Zweifeln darauf hin, da  die Förderung des Baues von Heuerlings
wohnungen a'uchals Ersalz baufälliger Gebäude zugelassen wird.
VorCluss.etzung hierfür ist, da  die Baupolizeibehörde die Baufälligkeit
der vorhandenen Gebäude bescheinigt und die sonsligen Vorausset
zungen für die Förderung des Baues erfüllt sind. Eine Förderung des
Baues von Wirlsdlaffsgebä-uden allein ohne die Errichtung des dazu
gehörigen Wohnhauses kommt weder für den Eigenheimbau noch
für den Bau von Heuerlingswohnungen in Frage. Die Verfanrens
träger sind -entsprechend zu benach ichfigen. n

Verbesserung des Hausrats in Kleinwohnungen und Kleinsiedlungen
Eria  des Reichsarbeifsministers an die Länderregierunge-n und

Regie u ngsprasidenten.
Bei Besichligungen fertiggesteIlter KI-einsiedlungen 'und Kleinwoh

nungen zeigt sich sehr oft, da  der Hausrat, den sich der Bewohner
beschallt hai, den geschmacklichen und technischen Anforde ungen,
die selbst an bescheidene Einrichtungen gesteHI werden müssen, in
keiner Wei5e enlsprich!. A.uch in Preis und Grö!,e ist er vielfach nicht
den wirlschafflichen Verhällnissen der .Bewohner .und den Raum
gröfJen der Neubauten angepa f. Das gleiche gilt für die ubrige-n
Einrichtungsgegenstäncle, wie Bilder usw.

Der Reichsarbeitsminister hat daher nunmehr in einem Erla  die
Länderregierungen und Regierungspräsidenten angewiesen, zu prüfen,
wie den Bewohnern von Kleins,iedlungen und Kleinwohnungen bei
der Beschaffung des Hausrats mehr ,als bisher mit Rat und Tat an die
Hand gegangen' werden kann. Es ist von dem Gedanken auszu
gehen, da  gul getormter und technisch einwandfreier H3Usrat nicht
nur auf den Siedler und die heranwachsenden Kinder bildend wirkl,
sondern auch die Freude am Heim hebt. Der Reichsarbeitsminister
weisl ,auf /olgende Möglichkeilen zur Verbesserung des Hausrats hin:

1, Werbung d.urch Einrichtung von Musterhä'usern
in neuerrichtet,en Wohnungs- und Siedlungsanlagen. Auf die TräQer
deI' Bauten wird einzuwirken sein, da!, sie bei 'gro eren Anlagen eine
oder mehrer-e Wohnungen oder Häuser mustergültig einrichfen !assen
und der Oeffenllichkeit zugänglich machen. Um die Gewi heit zu
haben, da  hierbei auch wirklich nur empfehlenswerter Hausrat ge
zeigt wird, sind die Träger zu veranlassen, rechlzeilig mil dem zu
s t ä n d   gen Gau h € i m s i ä I I e n amI der Deutschen Arbeitsfront
in Verbindung zu freien.

2. Be rat u n g cl erB e w 0 h n e 'r 0 der Si ,e die r. Die Bera
tung wird den provinziellen Wohnungsfürsorgeges,e!lschaUen und
sonsligen Organen der slaaflichen Wohnungspolilik nahegelegt, ferner
auch den gemeinnülzigen Wohnungsunlernehmungen, dem deulschen
Frauenwerk, Siedlerorganisationen 'usw,

3. Ver h a n d I u n g ,e n der Y 0 r g e ,n a n nt e n S / e II e n m i iden Herstellern von Ha'usral ,und d-em Möb-elhanclel
mit dem Ziel einer ,entsprechenden Preisgestalfung, einer Weilergabe
von Besfellungen und des Ausgleichs finanzieller Schwierigkeiten zur
Erleichterung der Beschaffung.



4. AussChtc.iben von W2!fbewerben, HerausgJbevon Verc\tfentlichutlgen mit guten Typen, Auf
k I ä tun g dur ch 5 ch I i f I e n 0 der F i I m. In dem Er1a  wir:! oui
die vorn Re:chs:wsschul) für Lieferbedingungen (RAL.) beim Reichs
kurdorium für WidschJlllichkeit für Siedlcrm6bel aufgesteJiten G ü t e
b£! d i n g.U ng en 43Cc hingewiesen. 0 iese Ve re i n b.'l ru n ge nsind 'VErpflichtend für alle Hersleller und Lieferan
tE n von 5 i e -::I I e r Ir aus r a L D.'Is Reiehsheimstättenamt der Deut
s-hen ArbeiJsfront h:!1 ferner in GemeimehJlfs.:ubeit mii den Fachver
bc\rden RichJlin;en für Siedler01öbeJ (Siedlerhausr;'lt) aufgestellf und
e!11 be so n dei es G Ü t e z e i eh e n gesch.1/1en, d3.s nur solchem
Hausrat zuerb.nnt wird, der öls geeignet anerbnnf ist Di'ese Richt
linien sowie die Lieferbedingungen RAL. 430 bund 430 c, ein auf
klärendes Merkblatt für Käufer und der Wor1J3ut des Erl;lsses vom
16. Sepiember 1936 sind <!Is Sond2rdruck vom Beuth-Verfag GmbH.,
Beriin SW 19, zu beziehen, Ferner hJt das ReichsheimstatfenJmt eine,
Reihe gU!81' Beispiele fur Hausnt in einem Heft nDeutscher HoU5rat"
zusammengesfeW und herausgegeben.

Der Reichs.:ubeitsminis1er halt die Siedlungsbehörden an, d:'Hauf
hinzuwirken, dab die Siedler nur solchen H usraf besch<!/fcn, der zur
Führung des Hausralszeichens berechtigt isf, also sowohl ::.fen Güte
bedingungen wie den Richflinien des Reichsheimstätlen:lmles ent
sprichi.

Verbot der Umwandlung von Woh.nungen in Räume anderer Arl
Verordnung des Reichs3rbeitsm:nisfers vom 7. November 1936.

(Veröffenllichf im Reichsanzeiger vom 10. November 1936.)
!n folgenden Gemeinden bedenl, nO!ch einer Verordnung de5

Reichsarbe1tsP.linisters, &e Umwandlung von Wohnungen in Räume
enderer Art, z. B. in F3bdkräume, L3gerräume, Werks fallen, Dienst
räume oder Geschafisräume, der Genehmigung der Gemeinde:

1. PreufJen: In Be r I i n; Regierungsbezirk Pot 5 cl "I m: In der
SL:.dj Ebersw:llde; Regierungsbeztrlc F t a n k f u I t 3, 0.: In dcr Stadt
Arnswalde; Regierllngsbezirk Mag d e bur 9 : In den Städten M3gde
burg, Stend.:d, Oued!inburg, Schönebeck, Star,lml, G3rclelegen, G,ö
ningen, Wegclcben und in de;,> L:!ndgemeindcn Grob Otlersleb3n urd
Limgenweddingen; Regierungsbe;:irk K J S S :!n den Sfädter: K:usel
und Fulda; Regierungsbezirk S 1 e t tin: In Shdt Stettin.

2. Thuringen: In der Sbdt Neuh3us a, Rweg.
3. Mecklenburg: In der Stadt Schwerill. 4, In der Freien und

Hellsestacli lübecL
Fur die Genehmigung geHen folgende Grundsäfze: E:ne UmW;iO:.1

Jung im Sinne dieser Verordnung liegf auch vor, wenn Wohnun;jen
ohne b",uliche Aenderungen fÜr :lndere als \Vohr"lzwecke verwendef

-werden. Die Genehmigung bnn mit der Au;l:!ge gegeben werden,
daf) für den beanspruchten Raum neuer Wohnr um gesch3f1en ode.
der Gemeinde c:n eni-sprechen:::fer Gcldbelr3g genhl! wird, Bei der
Bemessung der Höhe dieses Geldbetrages isl nicht lediglich von den
Kosten der He sie!fung einer gleichartigen Wohnung 3.uszugchcn,
v;elme],r sind d;e Herstel ungskoster: einer Wohnung zugrunde zu
legen, für die in der b8treffenden Gemeinde elO besonderes B 
dürfnis besiehf und die zur Unterbr:ngun3 von minderbemiHclten Fa
milien geeignet isl, Die gezah!ten Geldbeträge sind für diese Zw.=.cke
zu verwenden. Die Genehmigung isf zu er/eilen, wenn eine o/fen
b2re UnwirJschaftlichkeit des H3uses vorliegt, n:!menilich, wenn die
Räume längere Zeit leer ges:1'mden haben o:ler zu ein.em M:etzins
vermie!et sind, der erheblich unter d3r gesetzlichen Miefe oder bei
Räumen, Tür die das Reichsmietengesefz nicht gift, erheblich unter
einem der gesetzlichen Miete entsprechender'! Mietzins !:'3gL Eine
Unwirisch.::dllichkeif des Hauses ist immer dann anzunehmen, wenn
bereits aus Billigkejtsgründen die 3uf Grun:l des Gesetzes Liber den
Gelclen!weriungs.3usg!eich bei bebau;en Grunclstücker. erhobene
SI'euer erlassen ist, oder wenn eine Erhöhung der Einn'!.hmen Z'Jr
Abwendung einer ZW.:lngsverwaftung oder Zw.:mgsversteigerung er
forderlich ist Die Genehmigung ist ferner zu erteilen, hlls der Wohn
r<:,um fur Zwecke der Wehrmachf in Anspruch genommen werden soll.
Diese Verordnung trilf 2m hge ihrer Verkündung in Krall.

Tarifordnung zur Regelung der Arbeitsverhältnisse bel ungümligcr
Witterung auf den Bausfelleli der Gesellschaft Reichsautobahnen und
der Wehrmacht im Winter 1936.37 (S ch lech I w e t t e r r e 9 e! u n 9)

'Der Sonderlreuhänder der Arbeif fÜr die Regelung der ArbeiJs
verhältnisse bei ungünsiiger Witterung auf den Bsusfellen der öffent

lichen H:md. (T.1rifregisfer N . 457/10,)
B e r I i n, den 28. Oktober 1936.

Als Sonderheuhän:ler der Arbeit für die Regelung der Arbeiis
verhäHnisse bei ungünstiger Witterung aul den Bausfellen der öffellt
lichen HJnd erlasse ich gemä  9 32 Abs, 2 und 9 33 Abs. 1 des Ge
selzes ZUr Ordnung der n3JJon3!en Arbeit vom 20, J:!nUJr 1934 und
auf Grund der Ermächiigung des Herrn Reichsarbeilsminisfers vom
13, Oktober 1936 - !11:1 14891/36 - nach Beratung in einem SJch.
versiändjgenausschu  folgende Tarifordnung

1. Die Tarilordnung gi tl für alle iiuf den Baustellen der GesellschJIJ
Reichsatdobahnen und der Wehrmacht (Heer, Luftbhri, Marine) be
schiifiigJen Be/riebe des B::!.ugewerbes im D e u t 5 ch e n Re ich.

2. Die Arbeitszeit darf zur Berücksichtigung von Wilferungseinflüssen
für die Zeit der Gülfigkeil dieser T:3rifordnung ungleich verfeill werden,

dera,d, .da  die Arbeitszeif in einer Woche 60 Sfunden und der Durch
s;:h,n,;t mner a!  der 9:1nz,:n Zeit ..48 .Sfund n wöchenIJich nichf über
s,e,g,. Im ubTlgen darf die 48 stundlge wochentliche Arbeitszeif nur
n ch M.:Ir,gabe der BesHmmungen der Arbe;tszeitordnung oder beson
derer taril!icher Beslimrr:ungen überschritten werden.

3. Soweit MBhrarbeil n:'!ch Ziffer 2 zum Ausgleich für SchrechfweHer_
lage. geleislet und durch kürzere Arbeit in :'!n::Jeren Wochen aus
geglichen \vird, ist für sie kein 'M hrarbeijszuschlag zu zOlhlen,

,4: Wird "zur_ erücksi:ntigung von Wi1ferungseinllüssen durch Mehr
f, .oel/ gemab Ldfer 2 uber die rege!ma ige wöch3:1i!iche Arbeifszeit
hl!EUS vorgearbeifet, so ist den Arbeiiern nUr der Lohn fur die. rege!_
ITIabige wöcheniliche Arbeitszeit auszuz'3hlen, Der Lohn fur die vor
geerbeileien Arbeifssiunden wird eir"lbeh::llfen und für die Tage aus_
gezahlt, an denen wegen schiechier Wilferung die Arbeit gomz oder:eilweise ausgesetzf wird.

5, Den Arbeilern ist in der Woche mindesfe.ns der Lohn für 32 Sfun
d.on zu, zahl n, Soweit nicht genügend Arbeihstunden vorge::ubeitet
sm::!, sind die  ezahlfen, aber noch nicht ge!eistden Arbeit s;undendurch Mehr:'!rbed nachzuholen.

6. Den Gefo!gschaftsmitgfiedem ist mindesfens alle 2 Wochen bef
der Eni"lohnung der St:'md der geleisteten Vor:!rb:.:;itssfunden oder der
fi2chzuarbeiienden 5iunden schriftlich bekanr"lfzugeben,

In.., der .I,etz.ten L hnwoche des April sowie bei Beendigung des
Ar.bel,s,:,:-rha!tnlsse; IS! d,:'!s Entgelf für die über die regelmä!):ige
wochendlche ArbeJl5Zel! hln:!us geleisfefan Vorarbeihstun.den die nichf
durch benhlJe Ausf:l!!s!unden (siehe Ziffer 5) verbraucht 'sind aus
zuzahlen; gleichzeifig sind für diese nichl verbr3uchien Me.hra;beits
stunden die Ueberstun:Jenzusch!äge zu zahlen,

7, Ueber die Frage, ob die Arbeit mit Rücksicht auf die Wifterul1::J
c:uTzunahmen oder weiterzuführen ist, und ob Vor- oder N:'!charbeit
l.  leisten ,isf, enfsd;eide! der B3u err oder die von ihm be3uftr3gfe
S,elle, Wird Vor- oder N:'!ch:!rbeil angeordnel, so isf der Arbeiter
zu ihrer Lerstung verpflichtet,

8" Die Ziffern 4 bis 6 gellen nicht für Sfammarbeiter.
9, Diese LHifordnung tritt mif Beginn der Lohn

w,o ch ein K I a f t, in d j e der 1. No v e mb e r 1936 fäll t. Sie
inH mit dem Ende der Lohnwoche, in die der 30, April 1937 fälH,e:ube: Kraft. Dr, Sc h m e f f e r.
1I  hhnNe  n =

Welche Anl;a9ein sind nach dGn BiiyvQrschriifen zu den gewefb
!khen Anlagel1 Z!.I rec;hnen! Vielfach dürfen gewerbl:ch  Anlagen n:'!ch
den B3uvorschriften in bestimmten Gebielen nlchf errichtet weden.

über den Begriff gewerbliche An!ag;';1l geher! bisweilen
ausein.:lOder. Eine grundsätzliche Entscheidung, welche den

gewerbliche Anlagen erlaufert, hat d s sachsischa Oberverwa!
tungsgericJ-,1 gefallt und u. a. ausgehihrt, R, beabsichtigte, mehr'"-re
Kraflwagenschuppen auf einem Ge!imde IU übernehmen, 3.uf welchem
nsch einem Oetsgesetz gewG-rb!iche Anlagen nicht errichlet werden
dur/an. Die VOrlTlSf!Jnz habe keine gewerblichen Anlagen angenom
men, weil durch die Kra/iwagenschuppen die N:!chbarn nicht erheblich
belasfigt würden; ungewöhnliche Geräu,che seien von den Knft
w:lgenschuppen nicht zu befürchten, - Dieser Amicht könne d:!s
OberverwaHungsgerichl nicht beitreten. Die 8Jupotiz ibehördB sei bei
der Prüfung über die B.:wgenehmigung auch berecht;gf, den Yerwen
dungszweck des Bauwerks, vorliegend der Kr::lftwagenschupp.an, zu
prufen. F:,JUs durch ödliches B!Jugesetz gewerbliche Anl3.gen in einer
besiimmlen Gegend nichl gestattet seien, so g..lIe diese Vorschr;ft
auch für Anlagen, welche wie eine gewerbliche Anl3ge wirken. D r
Gese!zgeber beabsichtige, eine ruhige Wohngegend zu schaffen und
zu verhüten, d3.f) die Bewohner der betrelfenden Gege'ld nicht "ur
vor siörenden, sondG-rn auch vor unangenehmen Einwi kunge.n bew<Jhrf
werden. Es reiche schon eine geringfügige Einwirkung aul die Um
gebung aus, um solche Anlagen in dem geschützten Wohngebiel zu
untersagen. (Sikhs, Oberverwaltungsgerlchf. Akfenzeichen: 37.) Nachdruck verboten. O. u. H. M,
W f b W fi'b

== m     C"" ?" _e ' ""
Döbeln tSa:l. Kr e m a tor i um u n cl Ur ne r'! h <I i n. ZUr Er.

kngung Von Ent"VÜrfen für den Neubau eines Kreffi3fo,ium und die
AnL::ge eines Urnenhains auf dem Hirtenberg bei Döbeln hatte der
Oberbürgermeis!er einen für alle im Gsu Sachsen an.lässigen Kammer
architek!en offen n Weflbewerb ausge chrieben, AI! Preisen waren
insgesamt 1 300 RM ausgeselzt Da ' Preisgerichf, dem als Fsehmänne.
Professor Jost, Dresden und Archifekt Dipl.-Jng  luc:ls, leipzig, ::mge
hörten, Jr.;l! unler den 40 eingegangenen Arbeiten nachstehende Enf
scheidung: 1, Preis: Johannes Rascher, Dres::!en; 2. Preis: Edg3r Rcmk,
Leipzig; 3. Preis: .Regierungsbaumeisfer a, D. Heinz Gofze, Dresden.
Je einen Anh.uf erhiel!en: Dipl.-Architekt Herber! Schilling, Dresden;
Baurat a.. D. Dr.-tng, Hugo Koch, Nerchau b. leipzig und Horst Kcir
mrnn, Leipzig. Bi" 20, November ds, Js. sind im gror}er"l Sitzungss.:IJI
des Dobelner RsJh3uses die Wetfbewerbsentwür/e von 8 bis 13 Uhr
und 14,30 bIs 16 Uhr zu besichtigen,



Lölzen. Rath-ausneuba'll. tn Nr. 38 ,vom 17. Seplember be
richteten wir auf Seite 380 über d-'ls Ergebnis des Wettbewerbs für den
Ra,hausneubau in Lätzen. Da keiner der eingereichlen Entwürfe eine
befriedigende Lösung brachte, ,weil der vorgesehene Bauplalz an
Sielle des jetzigen RJthauses ungeeignet isl, wurde unter den hier
an dem Wettbewerb beteiligten ,Architekten und 'noch einem fünften
ein neuer Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für den R, thaus
neubau cuf dem Marktplatz ausgeschrieben, Der Gutachterausschu ,
dem der Landesplaner für die Provinz OstpreufJen, Dipl.-Ing. Liedecke,
Magishabbaurat Doherr, Königsberg, Bezirkspl:1ner Bayer, AJlenstein,
Regierungsbaurat Dr. Dalldorf, Lötzen, un:::l Stadtbaumeisfer Jünemann,
Löfzen, angehc\r!en, tag!e unfer dem Vorsitz des Landesleit-ers der
Reichskammer der bildenden Künste, Professor Frick, K6nigsberg, Der
EntwUlf des Architekten Erich Koch, Cranz, des neben den vier am
We'i';'bew€rb Beteiligten als fl'tnflen hinzugezogenen Archilekten wurde
zur Ausführung empfohlen.

'1   !IiJ[j' iI:   \1fJ rifj ''"'''''<-      .   , '"   '" ,'   " ._
Diszlplin im Baurecht. Ausnahme- und Dispensrecht, Nachbarrechle,

Re:chsbaugesetz. Von Minislerialrat G. Kayser, Preu . Finanz
minisJerium. Sonderdruck aus "ZentriJlblall der Bauverwaltung ver
einigt mit Zeitschri/l fur Bauwesen", 55, Jahrg3ng, 1935. Heff 14,
Herausgegeben vom Prel! . 'Fin:3nzminislerium. 3 Seilen, FOrmat
DIN A 5 (21X29,7 cm). Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin
W 9 1 Kötnener Slra e 38, Preis 0,30 RM und Partiepreise.

Ministerialrat G, Kayser foder! in s.einem Aufsatz '"Disziplin im Bau
lecht" soiortige Beseitigung der nach seinen Beobachtungen "uch in
der heutigen Zeit noch nicht ganz Überwundenen Lässigkeit mollicher
Bauherren und Bauunternehmer gegenLiber den Vorschrilfen d-2r Bau
ordnungen, Die Vorschriften des öffentlichen Baurechts sind objek
jive Rechfsnormen, infolgedessen also ebenso zu beachten wie Ge
se:ze, Es ist die AufgOlbe der Behörden, vor allen Dingen da mif
besonderer Schärfe zuzufassen, wo sich -ein böswilliges Verhalten ge
gentibe  den Verfugungen, die immer nur n:'lch den Grundsätzen von
Sicherheil, Ordnung und Gemeinwohl erlassen wurden, zeigt. Auch
heuie noch glauben manche Bauherren und Unternehmer tür Ihre
Bauvorhaben einen gewisserma en selbstversiändlichen Anspruch auf
besondere Vergünstigungen zu haben, die sie von der Behörde
durch Dispense 'lind dgl, zu erhal/en suchen. Der Verfasser warnl in
seinen treffenden AusfÜhrungen auch die baugenehmigenden Stellen

Ii'!f aekast fi>   .
Frage Nr. 104. {Au s bess er u n 9 de r St u fen v 0 rcl e r

k a n tee I n erB e ton f re p pe.)
Ein Bauherr beauftragte mich, die ausgetretenen Stufenvo derkanlen

einer Be/onfreppe auszubessern, Da die Arbeit nur an der Stufen
vorderkanle ausgeluhrt zu werden braucht, ist es nieht erforderlich,
den ganzen Vorsprung wegzustemmen und eine neue Kante einzu
seizen. Der Bauher  möchte gern die Komten mil einem dazu geeig

Bindemifiel ausgebessert haben, Wer hai Erfahrung dClmit, die
Arbeit schon ausgeführt und welche BindemHtel in Mischung

Zement würden für die nur schwache Schale an der Sfufenvon Dauer sein? P. R., G.

2. Antwort auf Frage Nr, 101. (Wer be z a hit die e n t s t a n
denen Mehrkosten?)

Wenn der austuhrende Unfernehmer bei Uebern hme der Arbeil
kein.::rlel Vorb<2hEiJle g.emacht h:Ü, ist er verpflichtet, das Hauwerk 50
auszufÜhren, dat es dl€' nötige Festigkeit und Standsicherhel/ besitz!.
Bei Ve gebung der Arbcit wurde dem Unternehmer gesagf bzw. in
d<>!1 Ausschreibungsunterlagen festgeJegt, er möge sich über die Be
schaf/enheit des Baugrundes -unterrichten. Versäumt er dies, so hat er
fahrlässig gehandelt und mu  nun auch die damit verbundenen Fol
gen fragen, d, h, er hat den Schuden zu fragen. Vom rechtlichen
Standpunkt aus betrachfet, ware also der Bauherr nicht verpflichtet,
dem Bauunternehmer 700 RM !ur zusätzliche Arbeiten zu vergüten;
wohl aber vom mo alischen. Es erschein! daher geboten, mit dem
Bauherrn auf güJlichem Wege zu verhandeln und zu versuchen, wenn
auch n:cht die 700 RM, so doch vieHekht einen Teilbetrag zu erh'311en,
Anders wäre der Falt, wenn der erlill<!he Verlu.st so gro  ist, dar, dasBestehen des Behiebes gefährdel wäre, 9 h .

1. Antwort auf Frage Nr. 103. (L 0 s lös u n g des Kai k pu f z
m Ö rte I s.)

Wenn Sie den Kalk von einem zuverJässigen Kalkwerk bezogen
haben und ihn genOJu nach den Vorschriften dieses Werkes behandelt
und verarbeitel haben, so können in threm Falle ,nur andere Um
siände vorliegen, die das schlechte Verhölt-en des Kalkputzes verur
ccht haben. Der Mörlelsand mu  vor allen Dingen gemisch/körnig und
charfkantig sein und darf nicht -mehr 'als höchstens 3 v, H. Absch!ämm
bares enthalten; Kalkmörtel aus stark lehmhaltigem Sand lä t sid 1
zwar leichter verarbeiten, erreidil aber keine gro e Festigkeit, bleibt
mürbe .und haftet auch schlechter, Wenn der 'Putz auch im Dezember
hergesielll worden ist, so ist kaum anzunehmen, da  die Schäden auf

vor falscher Rücksichtnahme gegen disziplinlose und eigenmächtig den
Bestimmungen entgegenhandelnde - Leufe, denn irr.mer noch gibt es
Bauunternehmer, .die von vornherein im Einvernehmen m,it dem Bau
hel rn beim Entwurf oder bei der >Ausführung unerlaubte Um- und
Ausbaui,en nach der Gebrauchsabnahme vorsehen .und vornehmen. In
jedem FaHe ist zu verlangen, da  ,der Urzustand a!llch bei Vermögens.,.
schädigung beider ordnungsgema  wie::!erhergestellt wird, Nur so isl
es möglich, der Versch.::ndelung des deufschen Ort- und t3ndscha/fs
bildes mit Erfolg entgegenzuarbe.iten,
Gesetz über die Be ähj9ung zum höheren bautechniscnen Verwa!fungs

diens  vom 16. Juli 1936. Zentra!blatt der Bauverw3liung vereinigt
mit ZBitschriH für Bauwesen, 56, Jahrgang, 1936. Heli 33. Her
ausgegeben vom Preu . Finanzminislerium. ,Format HIN A 5
(21X29,7), verlag von Wilhclm Ernst & Sohn, Berlin W 9, Köthener
Sfra e 38, Preis des broschierten Einzefhelles, 40 Seitsn stark,
1,80 RM,

Das Heft 33 des Zentralblatfes der Bauverwaliung enthä!t nach einem
einführenden und crJäu!ernden Aufsatz von Ministeriatr,3.t im Reichs
ve!kehr5ministerium W. Pax man n über "Das Reichsprütungsamt für
höherc b11utechnische Verwaltungsbeamte" das Gesetz Über die Be
fähigung zum hoheren b3utechnischen Verwaltungsdiensf vom 16. Juli
1936, sowie die zugehorigei1 Ausführungsbestimmung8n VOI1l gleichen
Tage und die erste Verordnung über die AusbiJ::Jung und Prüfung für
den höheren bJutcchniscnen Verw3Jtungsdiensi vom 4. August ds. Js.
D,;Jnn folgen die Vorschr,iften über die Ausbi!dung und Prüfung, die
AusbHdungs- un::! Prüfungsordnung und die Gesch.:i1tsordnung fLh das
Reichsprüfurlgsamt.
Stallbau im Bauernbei ieb. Von DipL-L::mclwirt  , Siebo!d, BerEn und

D:pL tng, G. Prahl, Köln. ZweHe, neubeClrbeitefc Auflage, 69 Seiien
mit 90 Abbildungen, Grö e 17X24,5 cm, 1936. Verhg von Paul
Parey, Berlin SW 11, Hedem3nnstr, 28-29, Steif broschiert 1,85 RM
und Parliepreise.

Die Verfasser des Helles, die besonders im Rheinbnd mit seiner
gro en Zaht von Kleinbetrieben .:Iuf engem Raum die Nöte der klein
b.äuerlichen Verhältnisse besondars kennen, geben mit dem vor1iegen
den Heft dem einzelnen Bauernbetri8be neue Hinweise und in der
Praxis bereits viel/ach erprobte Vorschläge, die aber nicht nur im
Rhemland, sondern ubera/l durchfLihrbar sind, Der gro en Bedeutung
in der heutigen Zeit en!sprechend ist das StudiulTI der Ausführungen
dem B"uern und denjenigen Baugewerbefre;benden zu empfehlen,
die mit Bauern- und Kleinb:JUernste!bn zu tun haben.

--,"""

Frosteinwirkung zurückzuführen sind, dJ man bei Frostwettel' doch
ohne weiteres alle Türen und Fenster geschlossen half. Eher ist die
Mögiichkelt Yorh nden, da  der Raum zu früh un:j zu trocken geheizl
wurde, bevor der Kalk durch Umsetzung zu kohlennurem K31k um
gewandelt war; trift diese Umwandlung nicht ein, so wird der Kalk
möriel nicht fest und lä t sich leicht zerbröckeln. Ein weiterer Fehler
kann darin besJehen, da  der abgebundene Zementmörtel vor dzm
Aufbringen des Kalkputzes nicht angenä t worden ist; in diesem Falle
haI der Unlerputz dem Kalkmö tel d3s zum Erhärten nötige Wasser
entzogen, so da  er nicht erhärten konnte und auch keine innig
Verbindung bei der Schiehlen erreicht worden ist. Vielleicht ist die
Ursache des Ablösens des Kalkpulzes auch dar;lU! zurückzuführen, da
de  Zementmörlel zu glall verrieben wurde; es sind mehrere Fälie
bekannt, bei denen Kalkputz nicht ohne weiteres auf Zemenfflächen
haftete, wenn nicht eine geeignete Zwischen schicht vorgesehen wird.
Als solche Schicht dient ein rauher Spritzbewurf aus Zementmörfel, der
sich sowohl mit dem Untergrund als auch mit dem K:'Ilkputz gut ver
bindet. In Ihrem ,F1'I1Ie isi nur zu empfehlen, den alten Kalkputz vo1J
siändig zu entfernen und einen neuen unter vorheriger Anwendung
eines Spritzbewurfes aufzubringen. Der Untergrund und der Bewurf
m\l  aber vorher angenä t werden, bevor die nächste Schicht aufgebracht wird. E. Bt., B.

2. Antwort auf Frage Hr. 103. (L 0 s lös u n g des Kai k p u t z R
m ö rt eis.)

Die Möglichkeit. da  diese Erscheinung auf die Fr05teinw:rkung
zurückzuführen ist, ist gegli.'ben, dies um so mehr, als Sie die Ver
pulzarbeiien im Winler (vielleicht sogar bei geöffneten Türen und
Fenstern) ausgeführt haben. Wahrscheinlich haben Sie es versäumt,
fÜr' eine sichere Froslabwehr zu sorgen. Die Ursache kann aber auch
eul Erschüfferungen oder Senkungen der Wände und Deck" zurückzu
fuhren sein, Andererseits könnte für das Abfallen die Ursache sein,
da  das Drahtgewebe an der Decke keine ausreichende Befestigung
und Verbindung im Zemenlmörfelbewurf fand. Durch irgendwelche
äu eren Einwirkungen, z. B. durch Erschütterungen oder st3rke Decbn
belasiungen, löste sich das Drahlgewebe vom Zementbewurf und in
Verbindung damit steht a.uch eine Zerslörung des ,Putzes. Sie müssen
nun die gesamte Deck-enfläche vorsichtig abklopfen lassen und überall
dö, wo es hohl klingt, ist der alle ,Putz abzuschlagen, das DrClhtgewebe
freizulegen .und, wenn -es lose geworden ist, sachgema  zu befestigen
und dann die gesamte z-erstörle Fläche neu zu verputzen, D.3bei
werden Sie aber die neu zu verputzenden Flächen gut an nässen
mussen, andernfal!s ht mit einem erneuten Abfallen des Putzes zurechnen. ha,


